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Sachverhalt: 
 
Nachdem das ursprüngliche Planungsziel eines Technologieparks an der Prohner Straße 
nicht umsetzbar war, wurde die Planung an den im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK), 2. Fortschreibung 2015, prognostizierten weiteren Wohnraumbedarf angepasst. 
Dieser Bedarf wurde mit der 3. ISEK-Fortschreibung von 2023 erneut bestätigt.                  
Das Gebiet soll deshalb als innerstädtischer Wohnungsbaustandort entwickelt werden. Die 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund fasste dazu am 21. Juni 2018 den Beschluss für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 50 „Wohngebiet Prohner Straße“ sowie für die 
Einleitung des 10. Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplanes der Hansestadt 
Stralsund. 

Das ca. 4,9 ha große Plangebiet integriert neben den städtischen Flächen eines ehemaligen 
Betriebsstandortes der Stadtwirtschaft auch eine Fläche der LGE M-V sowie private Flächen. 
Die ehemaligen Betriebs- und Gartenflächen sind inzwischen beräumt.                                         
In den Bestandsgebäuden an der Prohner Straße befinden sich zwei Steinmetzbetriebe, ein 
Bestattungsunternehmen, ein Blumenladen und Wohnungen.  

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Stralsund:                      
- Flur 2: 53/3, 68/1, 69/3, 69/4, 69/6, 70/5, 70/6, 70/7, 71/5, 71/6, 71/7, 73/2, 74/1, 75/1, 76/1, 
- Flur 3: 39/10, 40/18, 40/19, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/29, 40/30, 40/33, 40/34, 40/38, 
40/39, 40/40, 40/41, 40/42, 40/43, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/7, 71/8 sowie das Flurstück 
40/37 teilweise. 

Er wird begrenzt: 
- im Norden durch Kleingärten der Kleingartenanlage "Erholung und Frieden" (Rosenweg,  
  und Finkenweg), 
- im Südosten durch den Garagenkomplex an der Heinrich-Mann-Straße und das  
  Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum (SIG)  
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- im Süden durch das Blockheizkraftwerk der Stralsunder Stadtwerke  
- im Südwesten durch die Prohner Straße und  
- im Westen durch die Parower Chaussee.  
 
Als Erschließungsträger für die Entwicklung des Wohnungsbaustandorts und als 
Vertragspartner der Stadt wurde die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LGE) aus 
Schwerin gewonnen. Der private Grundstückseigentümer wird über vertragliche 
Vereinbarungen mit der LGE eingebunden. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 50 
„Wohngebiet Prohner Straße“, Planstand Januar 2021, erfolgte im April/Mai 2021 in Form 
eines Aushangs im Amt für Planung und Bau sowie durch Einstellen der Planunterlagen auf 
der Homepage der Hansestadt Stralsund und auf dem Bauleitplan-Server M-V.  
 
Zeitgleich wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden um Stellungnahme zur Planung gebeten. Vom Amt für Raumordnung 
und Landesplanung Vorpommern liegt eine positive Stellungnahme vom 15.07.2021 vor. 
 
In den Stellungnahmen wurden folgende Belange aufgegriffen: Schutz vor Verkehrs- und 
Gewerbelärm, Steinmetzbetriebe/Standortsicherung, Grundstücksnutzung und Andienung, 
naturschutzrechtliche Belange einschließlich Artenschutz, Altlasten, Trinkwasserförderung 
und Grundwasserleiter, Regenwasserableitung, Geschossigkeit und Dachausbildung bei 
Neubauten. 
 
Im Hinblick auf die aktuell noch hohen Baukosten wurde das städtebauliche Konzept 
überarbeitet. Dieses betraf vorrangig eine bereichsweise höhere Grundstücksausnutzung 
durch größere Bauräume, eine variable Bauweise und höhere Geschosszahlen, durch 
Flexibilität für die Anordnung von Stellplätzen sowie eine verschlankte Verkehrserschließung. 
Dabei wurde das charakteristische städtebauliche Grundkonzept für das geplante 
Wohngebiet beibehalten und gestärkt. 
           
Als nächster Verfahrensschritt soll nun die öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen des 
Bebauungsplans Nr. 50 „Wohngebiet Prohner Straße“ durchgeführt werden.  
  
 
Lösungsvorschlag: 
 
Nach Prüfung und Auswertung der in den frühzeitigen Beteiligungsverfahren geäußerten 
Hinweise und Anregungen wurde der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 50 „Wohngebiet 
Prohner Straße“ mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom April 2024 
erarbeitet.  
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
Entlang der Prohner Straße sind unter Berücksichtigung der Bestandsnutzungen 
Mischgebiete (MI 2, 3) festgesetzt, die auch einen Neubaustandort (MI 1) einbeziehen. Es 
sind hier Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zugelassen.  Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes wären ausnahmsweise möglich. Wegen einer 
Gebietsunverträglichkeit werden Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten und 
Ferienwohnungen ausgeschlossen. 
Straßenbegleitend ist eine drei- bis viergeschossige Bebauung geplant in offener Bauweise 
und für den Gebäudebestand eine abweichende Bauweise mit Gebäudelängen über 50 m. 
Das bedeutet, auch für diese heute ein- bis dreigeschossigen Häuser sind künftig bis vier 
Vollgeschosse erreichbar. Auf den vom Steinmetzbetrieb Rumpel genutzten Flächen (MI 3) 
kann im rückwärtigen Bereich ein eingeschossiges Betriebsgebäude errichtet werde.  
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Die weiteren für eine Neubebauung vorgesehen Flächen sind als allgemeine Wohngebiete 
festgesetzt. Zu den hier zulässigen Nutzungen zählen Wohngebäude, der Versorgung des 
Gebietes dienende nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Ausnahmsweise können der Versorgung 
des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes zugelassen werden. Ausgeschlossen sind sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 
Im straßennahen Bereich der Parower Chaussee (WA 1.1. 1.2), in zweiter Baureihe zur 
Prohner Straße (WA 2.1, 2.3) und am Südostrand des Gebietes (WA 2.2, 3, 7) ist eine drei- 
bis viergeschossige Bebauung in offener Bauweise geplant, wobei zwei Gebäude an 
exponierten Stellen (WA 1.2, 2.1), die den „Auftakt“ in das neue Baugebiet bilden, auch 
fünfgeschossig sein können. An diesen Standorten sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.  
Der zentrale Bereich (WA 4) und die Baugrundstücke am Nordrand (WA 5) sind 
Einfamilienhäusern in Form von zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern mit maximal 
zwei Wohnungen je Gebäude vorbehalten. Auf zwei Baufeldern am Südostrand (WA 6) ist 
eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung möglich, so dass hier ebenfalls Mehrfamilien- oder 
auch Reihenhäuser entstehen können. 
 
Das Grundstück des Blockheizkraftwerkes Prohner Straße der SWS ist als Fläche für 
Versorgungsanlagen für die Bereitstellung von Fernwärme gesichert. Die Höhe baulicher 
Anlagen ist hier auf 8 m und 17 m begrenzt, die von Schornsteinen auf 20 m. 
 
Im Plangebiet können ca. 150 bis 220 Wohnungen (WE) entstehen, so dass mit ca. 320 bis 
460 Einwohnern (EW) gerechnet werden kann. 
 
Verkehrserschließung 
Die Verkehrsanbindung erfolgt vom Kreisel Prohner Straße/Parower Chaussee über die 
Planstraßen A 1 und A 2. Im Straßenraum sind ein- bzw. beidseitig Gehwege und einseitig 
Straßenbäume vorgesehen. Über die als verkehrsberuhigte Bereiche (Mischverkehrsflächen) 
zu gestaltenden Wohnstraßen 1 und 2 werden die nördlichen und östlichen Baugrundstücke 
erschlossen. Am Ende der Wohnstraße 2 besteht eine Wendemöglichkeit für PKW’s. 
Müllfahrzeuge, ggf. weiterer LKW-Andienungsverkehr und die Feuerwehr fahren in Richtung 
Heinrich-Mann-Straße aus. Über einen verkehrsberuhigten Wohnweg und weiterführend 
einen Geh-und Radweg besteht die Verbindung zur Bushaltestelle an der Prohner Straße. 
Öffentliche Parkmöglichkeiten sind in den Planstraßen und Wohnwege sowie auf einem 
Parkplatz vorhanden.   
 
Immissionsschutz 
Die Ergebnisse der aktualisierten Schallimmissionsprognose vom November 2022 wurden in 
den B-Plan übernommen. Im Einwirkungsbereich der Prohner Straße und der Parower 
Chaussee sind Vermeidungs- und Schallschutzmaßnahmen an und in den Gebäuden und 
für die Außenwohnbereiche erforderlich. Auf den vom Steinmetzbetrieb Rumpel genutzten 
Flächen sind dem Schallschutz dienende Maßnahmen festgesetzt, die den Betriebsstandort 
sichern. Alternativ können hier eine Lärmschutzwand zur Abschirmung der Toreinfahrt in das 
Bestands- bzw. Werkstattgebäude oder ein abschirmender Neubau im Grenzbereich zum 
nordöstlich angrenzenden Wohngebiet errichtet werden 
 
Grün, Kompensation und Artenschutz 
Auf der Grünfläche entlang der Prohner Straße und der Parower Chaussee soll eine 
straßenbegleitende Baumreihe gepflanzt werden. Zur optischen Trennung von Baugebieten 
sind auf den betreffenden Grundstücken markante Baumpflanzungen vorgesehen. In den 
Baugebieten ist je angefangene 700 m² Baugrundstücksfläche mindestens ein 
standortgerechter Laubbaum oder ein Obstbaum und zur Eingrünung des Plangebietes 
entlang der Außengrenzen eine einreihige, standortheimische Laubholzhecke zu pflanzen. 
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Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen gärtnerisch zu 
gestalten. Flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten sind unzulässig. 
 
Die im Plangebiet durchzuführenden Pflanzmaßnahmen reichen für die Kompensation der 
mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft nicht aus, so dass auch 
externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich sind. Diese werden durch Erwerb 
von Ökopunkte aus der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ – „Renaturierung 
Polder III Bad Sülze“ mit Etablierung einer naturschutzgerechten Grünlandnutzung bzw. 
Zulassung von Sukzessionen (Maßnahme Nr. VR-011) erbracht.  
 
Gemäß dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die erforderlichen vorgezogenen 
und Ausgleichsmaßnahmen für Brutvögel und Fledermäuse an geeigneten Standorten 
außerhalb des Plangebietes durchgeführt: auf dem städtischen Zentralfriedhof, in einem 
Stallgebäude des Landwirtschaftsbetriebes in Klein Kedingshagen sowie im Bunker 
Schmedshagen. 

 
Ver- und Entsorgung 
Die medientechnische Erschließung des Plangebietes kann durch Anschluss an die 
bestehenden Versorgungsnetze gewährleistet werden. Die im Plangebiet verlaufenden 
Versorgungsleitungen werden mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der 
SWS gesichert.  
Um die Regenwasserableitung aus dem Gebiet zu gewährleisten, sind zur Reduzierung der 
Abflussmenge und Verzögerung des Abflusses die Dächer der neu zu bauenden 
Hauptgebäude und größerer Nebengebäude als grüne Dächer auszubilden. Weiterhin ist der 
Bau eines Regenrückhaltebeckens auf dem provisorischen Parkplatz im Kreuzungsbereich 
Prohner Landstraße und Parower Chaussee angrenzend an das Plangebiet geplant. Eine 
Einbeziehung der Fläche in den B-Plan ist nicht erforderlich, da am Standort Baurecht für 
eine solche Anlage besteht.  
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 50 liegt im Bereich der Satzung über die 
öffentliche Nah- und Fernwärmeversorgung der Hansestadt Stralsund. Jeder Eigentümer 
eines Grundstücks im räumlichen Geltungsbereich ist somit verpflichtet, sein Grundstück an 
die Fernwärmeversorgungseinrichtung nach Maßgabe dieser Satzung anzuschließen. 
Ausnahmen sind möglich. 
 
Örtliche Bauvorschriften 
Sie regeln die Dach- und Fassadengestaltung der Haupt- und Nebengebäude, die 
Gestaltung von Grundstückseinfriedungen und Standplätzen für Abfallbehälter sowie die 
Größe von Werbeanlagen, um ein städtebaulich und archtitektonisch gut gestaltetes und 
Identität stiftendes Siedlungsbild zu erhalten.  
 
Es wird empfohlen, den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans Nr. 50 „Wohngebiet 
Prohner Straße“ mit Begründung und Umweltbericht, Stand April 2024, zu billigen und zur 
öffentlichen Auslegung zu bestimmen. 
 
 
Alternativen: 
 
Wenn das Bebauungsplangebiet zu einem neuen Wohnstandort entwickelt werden soll, ist 
dafür ein Bebauungsplan erforderlich. Eine Alternative kann deshalb nicht empfohlen 
werden. 
   
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der ca. 4,5 ha große Geltungsbereich des B-Plans Nr. 50 „Wohngebiet Prohner Straße“ 
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liegt im Stadtgebiet Knieper, im Stadtteil Knieper Nord in der Gemarkung Stralsund. Er 
umfasst folgende Flurstücke:                                                                                                                
- Flur 2: 53/3, 68/1, 69/3, 69/4, 69/6, 70/5, 70/6, 70/7, 71/5, 71/6, 71/7, 73/2, 74/1, 75/1, 76/1, 
- Flur 3: 39/10, 40/18, 40/19, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/29, 40/30, 40/33, 40/34, 40/38, 
40/39, 40/40, 40/41, 40/42, 40/43, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/7, 71/8 sowie das Flurstück 
40/37 teilweise. 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 50 „Wohngebiet Prohner Straße“, gelegen im 
Stadtgebiet Knieper, im Stadtteil Knieper Nord, in der vorliegenden Fassung vom April 2024, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B), den 
örtlichen Bauvorschriften, sowie die Begründung mit Umweltbericht werden gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
 
3. Der Beschluss, Auslegungsort und Auslegungszeitraum sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen.  
  
 
Finanzierung: 
 
Die öffentliche Auslegung führt zu keinen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 
 
  
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Termin:  Amtliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ca. innerhalb eines 

Monats nach Bürgerschaftsbeschluss 
Zuständig:  Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege 
  
 
 
Anlage 1 B 50 Plan-Entwurf Stand April 2024 
Anlage 2 B 50 Entwurf_Begründung mit UB Stand April 2024 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Planzeichenerklªrung - Teil A
Es gilt die  Verordnung  ¿ber die  bauliche Nutzung  der Grundst¿cke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geªndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBI. 2023 I Nr. 176).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58)  
zuletzt  geªndert  durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

WA

WA1.1

Art und MaÇ der baulichen Nutzung
(Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

I. FESTSETZUNGEN

MI

¦berbaubare Grundst¿cksflªchen, Bauweise und Stellung 
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Grundflªchenzahl (GRZ) als HºchstmaÇ (Ä 19 BauNVO), z.B. 0,30 
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Aufteilung variiert !
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Bankettbreite mind. 50cm auf
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Planzeichnung - Teil A

BEBAUUNGSPLAN NR. 50 DER HANSESTADT STRALSUND 
"WOHNGEBIET PROHNER STRASSE"

NEBENZEICHNUNG 1: Passive SchallschutzmaÇnahme (AW)

Auf der Grundlage des Ä 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der  Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geªndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) sowie nach Ä 86 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), geªndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach 
Beschlussfassung durch die B¿rgerschaft vom ........................éé. folgende Satzung ¿ber den Bebauungsplan Nr. 50 ĂWohngebiet Prohner StraÇeñ, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B) sowie die Satzung ¿ber die ºrtlichen Bauvorschriftlichen erlassen.

Hansestadt Stralsund

Bebauungsplan Nr. 50
"Wohngebiet Prohner StraÇe"

¦bersichtsplan unmaÇstªblich
Auszug aus der digitalen Stadtgrundkarte 
der Hansestadt Stralsund

Leitungen noch pr¿fen (Bestand/ Planung)
RRB auÇerhalb des Plangeltungsbereiches eintragen

Verfahrensvermerke

Stand:  Entwurf 
Arbeitsstand April 2024 

TEIL B - TEXT
11.1.2 Alternativ ist zum Schutz vor Gewerbelªrm an der gekennzeichneten Grundst¿cksgrenze des MI 

(gemªÇ Planzeichnung ï Teil A N) die Errichtung einer Betriebshalle mit einer Hºhe der 
Oberkante von mindestens 4,00 m ¿ber Gelªndeoberflªche festgesetzt. Die Betriebshalle muss 
in einer Lªnge von mindestens 30,00 m errichtet werden. Im Zusammenhang mit der Errichtung 
der Betriebshalle darf die Lªnge der SchallschutzmaÇnahme gemªÇ Festsetzung unter 11.1.1 
um den s¿dºstlichen Teil reduziert werden; sie muss eine Lªnge von mindestens 10,00 m 
aufweisen und muss senkrecht mit der nordwestlichen Gebªudefront verbunden sein. Die 
Betriebshalle muss den durch die Wand gehenden, A-bewerteten Schall um mehr als 37 dB 
mindern. Die AuÇenbauteile in Richtung des Allgemeine Wohngebietes sind ohne ¥ffnungen 
auszuf¿hren. Das Tor der bestehenden Werkstatt muss durch eine Lªrmschutzwand mit einer 
Hºhe von 3,00 m ¿ber OK Gelªnde abgeschirmt werden.  

 
11.1.3 Von den Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich aus den konkreten 

Lªrmimmissionsdaten f¿r das Objekt geringere Anforderungen an den Schallschutz f¿r 
schutzbed¿rftige Objekte in der Umgebung ergeben. Die Nachweise sind im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

  
11.2 Passive SchallschutzmaÇnahmen 

 
11.2.1 Innerhalb der festgesetzten Flªchen f¿r besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schªdliche Umwelteinwirkungen (gemªÇ Planze ichnung ï Teil A) ïLPB- 
(Lªrmpegelbereiche) sind bei der Errichtung oder der  nderung von Gebªuden mit 
schutzbed¿rftigen Aufenthaltsrªumen die AuÇenbauteile entsprechend den Anforderungen der 
DIN 4109-1: 2018-01 "Schallschutz im Hochbau ï Teil 1: Mindestanforderungen" und DIN 4109-
2: 2018-01 "Schallschutz im Hochbau ï Rechnerische Nachweise der Erf¿llung der 
Anforderungen" auszubilden:  
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldªmm-MaÇe R`w der AuÇenbauteile 
von schutzbed¿rftigen Rªumen ergeben sich unter Ber¿cksichtigung der unterschiedlichen 
Raumarten nach folgender Gleichung  
 
R`w, ges = La - KRaumart  
R`w, ges ist das gesamte bewertete Bau-Schalldªmm-MaÇ der AuÇenbauteile in dB La ist der 
maÇgebliche AuÇenlªrmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 in dB(A) 
 
KRaumart = 25dB f¿r Bettenrªume in Krankenstationen und Sanatorien, 
KRaumart = 30 dB f¿r Aufenthaltsrªume in Wohnungen, ¦bernachtungsrªume in 
Beherbergungsstªtten, Unterrichtsrªume und  hnliches, 
KRaumart = 35 dB f¿r B¿rorªume und  hnliches 
 
F¿r die von der maÇgeblichen Lªrmquelle abgewandten Gebªudeseite darf der maÇgebliche 
AuÇenlªrmpegel ohne besonderen Nachweis 
- bei offener Bebauung um 5 dB(A), 
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhºfen um 10 dB(A) gemindert werden.  

 
11.2.2 Innerhalb der festgesetzten Flªchen f¿r besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schªdliche Umwelteinwirkungen (gemªÇ Nebenzeichnung 1 ï Passive 
SchallschutzmaÇnahme (AW)) ist zum Schutz vor Verkehrslªrm bei den AuÇenwohnbereichen 
(dem Wohnen dienende Gartenbereiche, Terrassen, Balkone und Loggien) durch geeignete 
bauliche oder technische MaÇnahmen, wie Verglasung, Teilverglasung oder andere bauliche 
MaÇnahmen, sicherzustellen, dass im AuÇenwohnbereich der Orientierungswert gemªÇ DIN 
18005-1, Beiblatt 1 von 55 dB(A) f¿r Allgemeine Wohngebiete und von 60 dB(A) f¿r Mischgebiete 
nicht ¿berschritten wird. Die Einhaltung dieses Orientierungswertes ist im 
Baugenehmigungsverfahren rechnerisch nachzuweisen. 
 

11.2.3 Aufenthaltsrªume, die im Nachtzeitraum schutzbed¿rftig und nachts einem Beurteilungspegel 
von ¿ber 45 dB(A) ausgesetzt sind, sind so zu konzipieren, dass die Fenster an der 
lªrmabgewandten Gebªudeseite angeordnet sind. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei 
denen keine der AuÇenwªnde zur lªrmabgewandten Seite ausgerichtet sind. 
Schutzbed¿rftige Rªume, die nur Fenster besitzen, die nachts einem Beurteilungspegel von ¿ber 
45 dB(A) ausgesetzt sind, sind mit einer L¿ftungsvorrichtung (Luftwechselrate von 20 mį pro 
Person und Stunde) oder anderen baulichen MaÇnahmen (besondere Fensterkonstruktion) zur 
Bel¿ftung zu versehen. Dabei ist zu gewªhrleisten, dass in dem betreffenden Raum ein 
Beurteilungspegel von 30 dB(A) wªhrend der Nachtzeit bei mindestens einem teilgeºffneten 
Fenster nicht ¿berschritten wird. Das MaÇ der schalldªmmenden Wirkung der 
L¿ftungseinrichtungen ist auf die festgesetzten Lªrmpegelbereiche abzustellen. Beim Nachweis 
der resultierenden Schalldªmmung sind sie zu ber¿cksichtigen.  
 

11.2.4 Von den Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich aus den f¿r das 
konkrete Objekt nachgewiesenen Lªrmimmissionen geringere Anforderungen an den baulichen 
Schallschutz ergeben. 

   
12. Gr¿nflªchen; Planungen, Nutzungsregelungen, MaÇnahmen und Flªchen f¿r MaÇnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Ä 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB i.V.m. Ä 9 Abs. 1a BauGB und Ä 1a Abs. 3 BauGB) 
 

12.1 Im Bereich der ºffentlichen Gr¿nflªche sind mindestens 12 standortgerechte Laubbªume der 
Pflanzqualitªt Hochstamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. Von den in der Planzeichnung dargestellten Pflanzstandorten kann um bis zu 5 m 
abgewichen werden.  

 Die verbleibenden Flªchen sind als Rasen- oder Wiesenflªchen mit einer standortgerechten 
Saatgutmischung aus Regiosaatgut anzulegen. Innerhalb der ºffentlichen Gr¿nflªche ist ein 
maximal 2,0 m breiter Geh- und Radweg zulªssig. 

 
12.2 Im Bereich der ºffentlichen Verkehrsflªchen sind an den PlanstraÇen A1, A2 und an der 

WohnstraÇe W2 20 standortheimische Laubbªume aus gebietseigenen Herk¿nften in der 
Pflanzqualitªt Hochstamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. Von den in der Planzeichnung dargestellten Pflanzstandorten kann um bis zu 5 m 
abgewichen werden. Der Pflanzabstand soll jedoch nicht mehr als 15 m betragen. Innerhalb von 
befestigten Flªchen sind Baumscheiben von mindestens 12 cbm durch wurzelbarem Raum 
herzustellen. Die Baumscheiben sind zu begr¿nen. Bei Anlage eines Baumstreifens ist dieser 
ober- und unterirdisch auf mindestens 2,00 m breit unbefestigt anzulegen. 

 
12.3 In den Baugebieten ist je angefangene 700 qm Baugrundst¿cksflªche mindestens 

-  1 standortgerechter Laubbaum der Pflanzqualitªt Hochstamm, StU 12/14 cm, 3xv, DB als 
Mindestpflanzqualitªt 

-  oder 1 Obstbaum der Pflanzqualitªt Niederstamm/ Halbstamm, StU 6 cm, 2 xv, ohne Ballen 
als Mindestqualitªt 

zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1.  Art der baulichen Nutzung  
  (Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, ÄÄ 1, 4, 13 und 13a BauNVO) 
 
1.1 Im allgemeinen Wohngebiet sind gemªÇ Ä 4 BauNVO i.V.m. Ä 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 

 
allgemein zulªssig: 
- Wohngebªude 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden nicht stºrenden Handwerksbetriebe 
- Anlagen f¿r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
 
ausnahmsweise zulªssig: 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Lªden, Schank- und Speisewirtschaften 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 
 
nicht zulªssig: 
- sonstige nicht stºrende Gewerbebetriebe  
- Anlagen f¿r Verwaltungen  
- Gartenbaubetriebe  
- Tankstellen. 

 
1.2 In den allgemeinen Wohngebieten sind Ferienwohnungen im Sinne des Ä 13a BauNVO gemªÇ 

Ä 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. Ä 1 Abs. 9 BauNVO unzulªssig. 
 
1.3 Im Mischgebiet sind gemªÇ Ä 6 BauNVO i.V.m. Ä 1 Abs. 5 und 6 BauNVO  
 
 allgemein zulªssig: 

- Wohngebªude 
-  Geschªfts- und B¿rogebªude 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften  
- sonstige Gewerbebetriebe 
- Anlagen f¿r Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke 
 

ausnahmsweise zulªssig: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

 
nicht zulªssig: 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
- gemªÇ Ä 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO zulªssige Vergn¿gungsstªtten im Sinne des Ä 4a Abs. 3 

Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebietes, die ¿berwiegend durch gewerbliche Nutzung 
geprªgt sind 

- gemªÇ Ä 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulªssige Vergn¿gungsstªtten im Sinne des Ä 
4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO auÇerhalb der in Ä 6 Abs. 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes. 
 

1.4 In den Mischgebieten sind  
- Ferienwohnungen im Sinne des Ä 13a BauNVO  
- Betriebe und Nutzungen, die der gewerblichen sexuellen Betªtigung oder Schaustellung 

dienen, gemªÇ Ä 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. Ä 1 Abs. 9 BauNVO 
unzulªssig. 

  
2. MaÇ der baulichen Nutzung 

(Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, ÄÄ 16- 20 BauNVO und Ä 9 Abs. 3 BauGB) 
 

2.1 Grundflªchenzahl 
 
GemªÇ Ä 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die maximal zulªssige Grundflªchenzahl durch die 
Grundflªchen der in Ä 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 v.H. 
¿berschritten werden.  
 

2.2 Hºhe der baulichen Anlagen 
 

2.2.1 Der ErdgeschossfuÇboden (FertigfuÇboden) gemªÇ Festsetzung I.2.3.2 dient als Bezugshºhe f¿r 
die Festsetzung der oberen Bezugspunkte. 
 

2.2.2 Der obere Bezugspunkt der Gebªudehºhe (= maximale Oberkante der Gebªude gemªÇ 
Planzeichnung ï Teil A) ist das MaÇ zwischen Oberkante ErdgeschossfuÇboden (FertigfuÇboden) 
und dem Schnittpunkt der AuÇenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Bei Gebªuden mit Attika 
ist die Gebªudehºhe die Oberkante der Attika.  
 

2.2.3 Ausnahmen von der festgesetzten Hºhe der baulichen Anlagen kºnnen f¿r untergeordnete 
Bauteile, wie z. B. Aufzugsschªchte, L¿ftungsanlagen, Lichtkuppeln, thermische Solaranlagen 
und Photovoltaikanlagen, bis zu einer Hºhe von maximal 1,50 m zugelassen werden.  

 
2.3 Hºhenlage (Ä 9 Abs. 3 BauGB) 
 
2.3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt die Hºhenlage der PlanstraÇe in der Mitte der gemeinsamen Grenze 

des Baugrundst¿cks mit der seiner ErschlieÇung dienenden Verkehrsflªche. Die Hºhenlage des 
Bezugspunktes ist durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten in der 
Planzeichnung festgesetzten StraÇenhºhen zu ermitteln.  

 
2.3.2 Die konstruktive Sockelhºhe darf maximal 30 cm ¿ber dem festgesetzten unteren Bezugspunkt 

liegen. Die konstruktive Sockelhºhe ist gleich dem Schnittpunkt von Oberkante 
ErdgeschossfuÇboden (FertigfuÇboden) und aufstrebendem Mauerwerk. Der 
ErdgeschossfuÇboden darf jedoch nicht unter dem festgesetzten unteren Bezugspunkt liegen.  

 
3. Zahl der Vollgeschosse  

(Ä 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

 In den Teilgebieten WA 2.1, WA 2.2 und WA 3 ist das oberste Vollgeschoss nur als 
Staffelgeschoss zulªssig. Das Staffelgeschoss muss allseitig von den darunterliegenden 
Geschossen um mindestens 1,00 m zur¿ckspringen. Die Grundflªche des Staffelgeschosses 
darf maximal 2/3 der Grundflªche des darunterliegenden Geschosses betragen. Diese 
Festsetzung gilt nicht f¿r den ErschlieÇungskern eines Gebªudes. 

 
4. Bauweise, ¿berbaubare Grundst¿cksflªchen  

(Ä 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; Ä 22 BauNVO, Ä 23 BauNVO) 
 

 Im Gebiet MI 2 gilt die abweichende Bauweise. In den ¿brigen festgesetzten Baugebieten gilt die 
offene Bauweise. Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise mit der MaÇgabe, dass 
Gebªudelªngen ¿ber 50,00 m mit seitlichem Grenzabstand zulªssig sind.  

 
5. GrºÇe der Baugrundst¿cke 

  (Ä 9 Abs. 1 Nr.  3 BauGB) 
 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5 muss die GrºÇe der Baugrundst¿cke, auf 
denen Einzelhªuser errichtet werden, mindestens 500 mĮ und der Baugrundst¿cke, auf denen 
Doppelhªuser errichtet werden, mindestens 350 mĮ je Doppelhaushªlfte betragen. 
 

6. Stellplªtze und Garagen sowie Nebenanlagen 
 (Ä 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. Ä 12 und Ä 14 BauNVO) 

 
6.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 und WA 1.2 sind die Stellplªtze nur innerhalb der 

festgesetzten Flªchen f¿r Tiefgaragen zulªssig.    
 
6.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2.1, WA 2.2, WA 3 und MI 1 sind Stellplªtze und Garagen 

in einem Abstand von der StraÇenbegrenzungslinie (entlang der StraÇenverkehrsflªche) von 
5,00 m unzulªssig.     

 
6.3  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5 und WA 6 sind Stellplªtze und Garagen 

auÇerhalb der ¿berbaubaren Grundst¿cksflªche nur im Bereich zwischen der 
StraÇenbegrenzungslinie und der hofseitigen/r¿ckwªrtigen Baugrenze zulªssig. Der Abstand der 
Stellplªtze und Garagen von der StraÇenbegrenzungslinie muss mindestens 3,00 m betragen.  

 
6.4  Folgende Nebenanlagen gemªÇ Ä 14 Abs. 1 BauNVO sind unzulªssig: 
  - Windenergieanlagen, 
  - Nebenanlagen und Einrichtungen f¿r die Kleintierhaltung und Kleintierzucht. 
 
6.5 Die Errichtung von Nebenanlagen gemªÇ Ä 14 Abs. 1 BauNVO, wie z.B. Gartenhªuser, Luft-

Wªrme-Pumpen etc., ist nur auÇerhalb der Vorgªrten, d.h. auÇerhalb der Bereiche zwischen 
straÇenseitiger Baugrenze und StraÇenbegrenzungslinie zulªssig. Ausgenommen davon sind 
eingefriedete Standorte f¿r Abfallbehªlter.  

 
7. Hºchstzulªssige Zahl der Wohnungen in Wohngebªuden 
 (Ä 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 
7.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5 sind maximal 2 Wohnungen je Einzelhaus 

und maximal eine Wohnung je Doppelhaushªlfte zulªssig.   
 

8. Verkehrsflªchen 
 (Ä 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
  F¿r jedes Baugrundst¿ck ist maximal eine Zufahrt zu den ºffentlichen Verkehrsflªchen zulªssig. 

Die Breite der Zufahrten von der den ºffentlichen Verkehrsflªchen zugewandten 
Grundst¿cksgrenze zu den Stellplªtzen und Garagen darf eine Breite von 3,50 m nicht 
¿berschreiten. F¿r den Anschluss an den Wohnweg sind Zufahrten bis zu 5,00 m Breite zulªssig. 

 
9. Flªchen f¿r Aufsch¿ttungen und Abgrabungen  

(Ä 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 
 

9.1 Aufsch¿ttungen oder Abgrabungen sind innerhalb der festgesetzten Baugebiete bis zu einer 
Hºhe oder Tiefe von maximal 0,50 m in Bezug auf die gewachsene Gelªndeoberflªche zulªssig. 
Sie sind durch Bºschungen oder St¿tzmauern abzufangen. Die St¿tzmauern sind bis zu einer 
Hºhe von maximal 0,50 m (oberhalb des Gelªndes) zulªssig. 

 
9.2 Aufsch¿ttungen oder Abgrabungen sind innerhalb der festgesetzten Baugebiete innerhalb eines 

3,00 m breiten Streifens entlang der Geltungsbereichsgrenze unzulªssig. 
 
10. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flªchen 

(Ä 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
   
  Die mit Ăgflñ bezeichneten Flªchen sind mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke 

Stralsund (SWS) bzw. deren jeweiligen Rechtsnachfolger zu belasten. Es umfasst die Befugnisse 
zur Befahrung, Begehung, Kontrolle, Wartung und gegebenenfalls der Erneuerung der Anlagen. 

 
11.  Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schªdlichen Umwelteinwirkungen  

(Ä 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

11.1 Aktive SchallschutzmaÇnahmen 
 

11.1.1 Zum Schutz vor Gewerbelªrm sind innerhalb des MI 3 (gemªÇ Planzeichnung ï Teil A M) 
Lªrmschutzwªnde mit einer Hºhe der Oberkante von 3,00 m ¿ber OK Gelªnde zu errichten. Die 
Lªnge der Lªrmschutzwand ist mit mindestens 21,00 m vorzusehen. Eine maximal 4,00 m breite 
¥ffnung ist zulªssig, sofern der Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegeben ist. Die 
Lªrmschutzwand ist l¿ckenlos durch senkrechte Verbindung mit der nordwestlichen 
Gebªudefassade des Gebªudes im MI 3 Gebiet zu verbinden (siehe Darstellung ohne 
Normcharakter in der Planzeichnung). Diese Lªrmschutzwªnde sind so zu positionieren, dass 
die Schallabstrahlung der maÇgeblichen Schallquellen (Werkstatttor und Steinmetzarbeiten im 
AuÇenbereich) in Richtung der Allgemeinen Wohngebiete abschirmen.  

 Die Lªrmschutzwªnde m¿ssen den durch die Wand gehenden, A-bewerteten Schall um mehr 
als 25 dB mindern. Die Lªrmschutzwand ist auf der Seite zur Schallquelle hin schallabsorbierend 
auszuf¿hren.  

 

1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der B¿rgerschaft  vom 21.06.2018.  Die orts¿bliche 
Bekanntmachung ist im Amtsblatt Nr. 9 des Jahres 2018 am 18.08.2018 erfolgt. 

  
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
 
 
2.    Die f¿r die Raumordnung und Landesplanung zustªndige Behºrde ist gemªÇ Ä 1 Abs. 4 BauGB mit 

Schreiben vom  20.04.2021  beteiligt worden. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
 
 
3. Die fr¿hzeitige B¿rgerbeteiligung nach Ä 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in Form eines ºffentlichen Aushanges 

vom  21.04.2021  bis  07.05.2021  durchgef¿hrt worden. 
 Wªhrend des Auslegungszeitraums waren die ausgelegten Planunterlagen auch im Internet auf der 

Homepage der Hansestadt Stralsund unterwww.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung und im Bau- und 
Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene einzusehen. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
 
 
4.  Die von der Planung ber¿hrten Behºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 

20.04.2021 und vom éééééé. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
  
 
5.  Die B¿rgerschaft hat am .........................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50 mit Begr¿ndung und 

Anlagen gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
     
 
6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen 

Festsetzungen und den ºrtlichen Bauvorschriften (Teil B) sowie die Begr¿ndung und umwelt-relevante 
Stellungnahmen, haben in der Zeit vom éééé.éé bis éé..ééé wªhrend folgender Zeiten nach Ä 3 
Abs. 2 BauGB ºffentlich ausgelegen. Die ºffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wªhrend 
der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kºnnen, im Amtsblatt 
Nr. é vom ééééé. orts¿blich bekannt gemacht worden. 

 Wªhrend des Auslegungszeitraums waren die ausgelegten Planunterlagen auch im Internet auf der 
Homepage der Hansestadt Stralsund unter www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung und im Bau- und 
Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene einzusehen. 

   
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister 
 
 
7. Der katastermªÇige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50 am ééé..éé... wird als 

richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, 
dass eine Pr¿fung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALKIS-Grunddatenbestand) 
im MaÇstab 1: 1.000 vorliegt. Regressanspr¿che kºnnen nicht abgeleitet werden. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.                                    ¥ffentlich bestellter  

  Vermessungsingenieur 
 
8. Die B¿rgerschaft hat die vorgebrachten Anregungen der B¿rger sowie die Stellungnahmen der Behºrden und 

sonstigen Trªger ºffentlicher Belange am ééé..éé gepr¿ft. Das Ergebnis der Abwªgung ist mit Schreiben 
vom ééééé. mitgeteilt worden. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister 
 
 
9. Der Bebauungsplan Nr. 50, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen sowie 

den ºrtlichen Bauvorschriften (Teil B) wurde am ééééééé. von der B¿rgerschaft als Satzung 
beschlossen. Die Begr¿ndung zum Bebauungsplan einschlieÇlich Anlagen wurde mit Beschluss der 
B¿rgerschaft vom ééééé.é.. gebilligt. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
 
 
10. Der Bebauungsplan Nr. 50, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-setzungen sowie 

den ºrtlichen Bauvorschriften (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
 
 
11. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und die Stelle bei der der Bebauungsplan auf Dauer wªhrend 

der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und ¿ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
am éé.éé. im Amtsblatt Nr. é orts¿blich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mªngeln der Abwªgung sowie 
auf die Rechtsfolgen (ÄÄ 214, 215 Abs. 2 BauGB sowie Ä 5 KV M-V) und weiter auf Fªlligkeit und Erlºschen 
von Entschªdigungsanspr¿chen (Ä 44 BauGB) hingewiesen worden. 

 
 Die Satzung ist mit Ablauf des ééééé. in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den éééé.     Der Oberb¿rgermeister  
  
 
 
 
 

6. Bodendenkmale 
  

F¿r Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufªllig neu entdeckt werden wie z.B. Funde oder 
auffªllige Bodenverfªrbungen, gelten die Bestimmungen des Ä 11 DSchG M-V. In diesem Fall 
ist die untere Denkmalschutzbehºrde unverz¿glich zu benachrichtigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes in 
unverªndertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt f¿nf Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
 

7. Gr¿nmaÇnahmen 
 

Die Anforderungen an die Nutzung von Natur und Landschaft werden durch den Umweltbericht 
zum Bebauungsplan konkretisiert. Auf die darin enthaltenden Pflanzvorschlªge wird 
hingewiesen. 
 
Regelungen und Zuordnungen erfolgen f¿r die Rodung von Einzelbªumen und f¿r die Festlegung 
der externen Ausgleichs- und Ersatzregelung.  
 

7.1  Externe Ausgleichs- und ErsatzmaÇnahme 
 Zum Ausgleich der entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft in Hºhe von 12.537 qm EF  

(Eingriffsflªchenªquivalent), die nicht ¿ber interne Kompensations-maÇnahmen ausgeglichen 
werden kºnnen, werden ¥kopunkte aus der Landschafts-zone ĂVorpommersches Flachlandñ ï 
ĂRenaturierung Polder III Bad S¿lzeñ mit Etablierung einer naturschutzgerechten 
Gr¿nlandnutzung bzw. Zulassung von Sukzessionen, MaÇnahme Nr. VR-011 erworben (12.537 
KF ). 
 

7.2. Pflanzungen 
 F¿r die Pflanzungen werden folgende Pflanzempfehlungen gegeben:  

 
Anpflanzungen im Bereich der ºffentlichen Verkehrsflªchen an den PlanstraÇen A1 und A2 wie 
an der WohnstraÇe W2  
 
Spitz-Ahorn   Acer platanoides 
Berg-Ahorn   Acer pseudoplatanus 
Stiel-Eiche   Quercus robur 
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 
Winterlinde   Tilia cordata 
 
Anpflanzungen innerhalb der festgesetzten Flªchen zum Anpflanzen von Bªumen, Strªuchern 
und sonstigen Bepflanzungen und Einfriedungen entlang der den ºffentlichen Verkehrsflªchen 
zugewandten Grundst¿cksgrenzen sowie Einfriedungen der Stellplªtze  
 
Feld-Ahorn   Acer campestre 
Hainbuche   Carpinus betulus 
Rot-Buche   Fagus sylvatica 
Liguster   Ligustrum vulgare 
Winter-Linde   Tilia cordata 
Sommer-Linde   Tilia platyphyllos 
 
Die PflanzmaÇnahmen der Verkehrsanlagen und Gr¿nflªchen sind spªtestens eine 
Vegetationsperiode nach Fertigstellung der ErschlieÇung bzw. der Stellplªtze herzustellen. 
Die PflanzmaÇnahmen auf den privaten Grundst¿cken sind spªtestens eine Vegetationsperiode 
nach Errichtung des Wohngebªudes herzustellen. 
 

8. DIN-Vorschriften 
 

Mit den Festsetzungen der MaÇnahmen zum Immissionsschutz verweist der Bebauungsplan auf 
DIN-Vorschriften. Diese DIN-Vorschriften werden bei der Verwaltungsstelle der Hansestadt 
Stralsund, bei der der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereitgehalten. 

 

3.2 Im Plangebiet wurde die fachgerechte Berªumung von gefahrstoffhaltigen Materialien sowie 
fachgerechte Abbruch der Gebªude vorgenommen. Die gefahrstoffhaltigen Materialien wurden 
fachgerecht ermittelt, dokumentiert und entfernt. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine 
Gewªhr f¿r die Freiheit des Plangebietes von schªdlichen Bodenverªnderungen oder Altlasten 
nicht ¿bernommen wird. Sollten dennoch bei Erdarbeiten Auffªlligkeiten, wie unnat¿rliche 
Verfªrbungen bzw. Ger¿che des Bodens auftreten, ist der B¿rgermeister der Hansestadt 
Stralsund zu informieren. Der Grundst¿cksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach Ä 15 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemªÇen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet.   

 
3.3 Schottergªrten sind gemªÇ Ä 8 Abs. 1 LBauO M-V unzulªssig. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht 

kommen Schottergªrten einer Vollversiegelung gleich, selbst wenn noch ein Minimum an 
Versickerungsfªhigkeit vorliegen sollte. Sie widersprechen dem gesetzlichen Gebot des 
vorsorgenden Bodenschutzes gemªÇ Ä 7 Bundesbodenschutzgesetz. 
 

4. Artenschutzrechtliche Belange 
 
4.1 Vorgezogene AusgleichsmaÇnahmen (CEF-MaÇnahmen) 
  

Brutvºgel 
Als vorgezogene AusgleichsmaÇnahme (CEF-MaÇnahme) sind f¿r den Verlust der mehrjªhrig 
genutzten Niststªtten von Rauchschwalbe, Hausrotschwanz und Bachstelze durch den 
Gebªudeabbruch folgende Nisthilfen anzubauen: 
- 10 St¿ck Nischenbr¿terhºhlen (davon 6 St¿ck f¿r die Bachstelze und 4 St¿ck f¿r den 

Hausrotschwanz) ï Realisierung auf dem stªdtischen Zentralfriedhof der Hansestadt 
Stralsund, 

- 30 St¿ck Rauchschwalbennester (Fertigteilhaus Beton) ï Realisierung im Stallgebªude des 
Landwirtschaftsbetriebes in Klein Kedingshagen.  
 

Fledermªuse  
Als vorgezogene AusgleichsmaÇnahme (CEF-MaÇnahme) ist f¿r den Verlust des 
Winterquartiers f¿r Fledermªuse beim ehemaligen Heizhaus die MaÇnahme ĂOptimierung 
Fledermaus-Winterquartierñ Bunker Schmedshagen in einer alten Luftschutzbunkeranlage, 
Gemarkung Schmedshagen, Flur 12, Flurst¿ck 116 und Flurst¿ck 117 zu realisieren.  
 

4.2 AusgleichsmaÇnahmen (FCS-MaÇnahmen) 
 F¿r den Verlust der mehrjªhrig genutzten Niststªtten des Haussperlings durch den 

Gebªudeabbruch sind insgesamt 4 St¿ck Sperlingsmehrfachquartiere (jeweils 3 
Nistmºglichkeiten anzubringen ï Realisierung im Bereich der Stallgebªude des 
Landwirtschaftsbetriebes in Klein Kedingshagen. 
Auf dem stªdtischen Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund sind f¿r Fledermªuse 8 St¿ck 
Fledermaus-/Spaltkªsten f¿r Kleinfledermªuse und 2 St¿ck Fledermaus-/GroÇraum-
/¦berwinterungshºhlen im Baumbestand des Zentralfriedhofes anzubringen.  
 

4.3 Zuordnungsfestlegungen f¿r den Artenschutz 
Die Zuordnung der artenschutzrechtlichen MaÇnahmen wird im stªdtebaulichen Vertrag 
geregelt.  
 

 Dem Grundst¿ckseigent¿mer A (Flurst¿cke 53/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/4, 70/5, 71/3, 73, 74, 75 
und 76 der Flur 2 in der Gemarkung Stralsund und Flurst¿cke 39/4, 40/35, 71/6 der Flur 3 in der 
Gemarkung Stralsund) werden folgende ArtenschutzmaÇnahmen zugeordnet: 
- 24 von 30 St¿ck Rauchschwalbennester, 
- 10 St¿ck Nischenbr¿terhºhlen (davon 6 St¿ck f¿r die Bachstelze und 4 St¿ck f¿r den 

Hausrotschwanz). 
- Winterquartier f¿r Fledermªuse ï ĂOptimierung des Fledermaus-Winterquartiersñ im Bunker 

Schmedshagen (Gemarkung Schmedshagen, Flur 12, Flurst¿cke 116 und 117. 
 

Dem  Grundst¿ckseigent¿mer B (Flurst¿cke 68/1, 69/5, 71/1 und 71/2 der Flur 2 in der 
Gemarkung Stralsund und Flurst¿ck 40/1 der Flur 3 in der Gemarkung Stralsund) werden 
folgende ArtenschutzmaÇnahmen zugeordnet: 
- 6 von 30 St¿ck Rauchschwalbennester,  
- insgesamt 4 St¿ck Sperlingsmehrfachquartiere an Gebªuden im Bereich der Stallgebªude 

des Landwirtschaftsbetriebes in Klein Kedingshagen.  
 

4.4 Minimierungs- und VermeidungsmaÇnahmen (Brutvºgel) 
Um den Verbotstatbestand der Tºtung gemªÇ Ä 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist der 
Abbruch der Gebªude und die Berªumung der Freiflªchen im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar durchzuf¿hren. Zum Schutz der Brutvºgel, die in Gehºlzen br¿ten, sind 
die Gehºlze im Vorfeld der geplanten Abbrucharbeiten ebenfalls im Zeitraum vom 1. Oktober bis 
zum letzten Tag im Februar zu entfernen. ¦ber eine Ausnahme entscheidet die Untere 
Naturschutzbehºrde. 
 

4.5 VorsorgemaÇnahmen - Fledermªuse 
Um den Verbotstatbestand der Tºtung gemªÇ Ä 44 Absatz 1 BNatSchG beim Gebªudeabbruch 
zu vermeiden, sind die Baubetriebe in die artenschutzrechtlichen Erfordernisse einzuweisen. 
Dies betrifft insbesondere den Umgang mit tot oder lebend aufgefundenen Fledermªusen. Beim 
Auffinden von Fledermªusen ist der Artenschutzgutachter unverz¿glich zu informieren, um die 
Tiere fachgerecht zu versorgen. 
 

4.6 Unter Beachtung des Genehmigungsbescheides zum Artenschutz vom 27. Juli 2021 sind 
folgende Belange zu beachten:  

 
 F¿r die Baufeldberªumung, die ErschlieÇung und die weitere Umsetzung des Bebauungsplanes 

sind mºglicherweise Festlegungen und Genehmigungen der unteren Naturschutzbehºrde 
Vorpommern-R¿gen nach Ä 44 (1) in Verbindung mit Ä 44 (5) sowie Ä 45 (7) 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich, da durch die Arbeiten artenschutzrechtliche 
Belange betroffen sein kºnnen. Mºglicherweise sind vor Beginn der Arbeiten funktionsfªhige 
Ersatzhabitate zu schaffen oder bestimmte Bauzeiten einzuhalten. Entsprechend fr¿hzeitig sind 
die Arbeiten mit der unteren Naturschutzbehºrde Vorpommern-R¿gen zu beantragen. Mit dem 
Antrag ist ein hºchstens 5 Jahr altes artenschutzrechtliches Fachgutachten von qualifizierten 
Fachkrªften vorzulegen.  

 
5. Schutz gegen Lªrm bei stationªren Gerªten 

 
  Zum Schutz gegen Lªrm ist bei der Aufstellung von stationªren Gerªten und Maschinen wie z.B. 

Luft-Wªrme-Pumpen, Klima-, K¿hl- und L¿ftungsgerªten sowie Mini-Blockheizkraftwerken der 
ĂLeitfaden f¿r die Verbesserung des Schutzes gegen Lªrm bei stationªren Gerªtenñ der Bund-
Lªnder-Arbeitsgemeinschaft f¿r Immissionsschutz vom 24.03.2020 zu ber¿cksichtigen. 

3. Art, Gestaltung und Hºhe der Einfriedungen 
(Ä 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

  
3.1 Als Einfriedungen entlang der den ºffentlichen Verkehrsflªchen zugewandten 

Grundst¿cksgrenzen sind Hecken aus standortgerechten Laubgehºlzen zu pflanzen. Die 
Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Hºhe der Einfriedungen 
darf maximal 1,20 m betragen. Zusªtzliche Zªune, die auf der straÇenabgewandten Seite in 
einem Mindestabstand von 0,50 m zur StraÇenbegrenzungslinie anzuordnen sind, d¿rfen eine 
Hºhe von 1,20 m nicht ¿berschreiten und die Hecke nicht ¿berragen. Diese Zªune sind nur in 
durchsichtiger Ausf¿hrung zulªssig. Als Bezugspunkt f¿r Hºhenangaben gilt die Oberflªche der 
nªchstgelegenen Verkehrsflªche. 
 

3.2 Zªune und Hecken zwischen den einzelnen Grundst¿cken d¿rfen innerhalb des Abstands von 
der StraÇenbegrenzungslinie bis zur straÇenzugewandten Baugrenze eine Hºhe von 1,20 m 
nicht ¿berschreiten. 

 
3.3 Als Einfriedung entlang der nºrdlichen Geltungsbereichsgrenze ist zusªtzlich zu den 

Heckenanpflanzungen gemªÇ textlicher Festsetzung I.12.4 die Errichtung von Zªunen auf dem 
jeweiligen Grundst¿ck in einer Hºhe von maximal 1,20 m zulªssig. Die Zªune d¿rfen die Hecke 
nicht ¿berragen und sind nur in durchsichtiger Ausf¿hrung zulªssig. Als Bezugspunkt f¿r 
Hºhenangaben gilt die Oberflªche des Gelªndes. 

 
3.4 Einfriedungen der Stellplªtze sind nur als Hecke aus standortheimischen Laubgehºlzen zulªssig.  
 
4. Sonstige bauliche Anlagen 
 
 Werbeanlagen sind nur an der Stªtte der Leistung und dort bis einer GrºÇe von 2,00 mĮ zulªssig. 
 
5. Ordnungswidrigkeiten 

(Ä 84 LBauO)  
   
  Ordnungswidrig im Sinne von Ä 84 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-

Vorpommern handelt, wer vorsªtzlich oder fahrlªssig gegen die festgesetzten ºrtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt. Nach Ä 84 Abs. 3 der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern kann die Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbuÇe bis 500.000 Euro geahndet 
werden.  

  (Ä 84 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 LBauO M-V) 
 
 
III. NACHRICHTLICHE ¦BERNAHMEN 
 
1. Bodendenkmale 

 
Der historische Grenzstein 1553 ist als Bodendenkmal mit dem Fundplatz 412 in die Liste der 
Bodendenkmale der Hansestadt Stralsund eingetragen und gesch¿tzt. Er befindet sich in der 
Kleingartenkolonie "Erholung und Frieden", am Finkenweg zwischen dem Block I und II an der 
Westecke der Parzelle 51. Im Falle einer notwendigen Standortentfernung ist die Abstimmung 
mit der Unteren Denkmalschutzbehºrde zu f¿hren.  
 

2. Fernwªrmeversorgung 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 50 liegt im Bereich der Satzung ¿ber die ºffentliche 
Nah- und Fernwªrmeversorgung der Hansestadt Stralsund. Die Satzung bestimmt 
Vorranggebiete, in denen zur Raumwªrme- und Warmwassererzeugung Fernwªrme 
einzusetzen ist. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 50 liegt in einem solchen 
Vorranggebiet. Jeder Eigent¿mer eines Grundst¿cks im rªumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 50 ist somit auf Grundlage der Fernwªrmesatzung der Hansestadt 
Stralsund verpflichtet, sein Grundst¿ck an die Fernwªrmeversorgungseinrichtung nach 
MaÇgabe dieser Satzung anzuschlieÇen, sobald das Grundst¿ck bebaut ist oder mit seiner 
Bebauung begonnen wird und auf ihm Wªrmeverbrauchsanlagen betrieben werden oder 
betrieben werden sollen. Ausnahmen vom Anschlussrecht richten sich nach der 
Fernwªrmesatzung. 
 
 

IV. HINWEISE 
 
1. Planzeichnung 
 

  Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde: Hansestadt Stralsund, Gemarkung: Stralsund, 
Flur: 2, 3. Als zeichnerische Grundlage der Planzeichnung wurden verwendet: der Lage- und 
Hºhenplan des Vermessungsb¿ros Krawutschke*MeiÇner*Schºnemann, Stralsund, mit Stand 
von Juli 2018; die Daten der digitalen Stadtgrundkarte unter Einarbeitung der automatisierten 
Liegenschaftskarte (ALK) mit Stand vom April 2020; Zerlegungsentwurf der Hansestadt 
Stralsund vom April 2022. Hinsichtlich mºglicher Lageungenauigkeiten kºnnen keine 
Regressanspr¿che geltend gemacht werden. 

 
2.  Wasserabfluss  

   
  Hinsichtlich des Abflusses des Niederschlagswassers von den Baugrundst¿cken wird auf 

folgende gesetzliche Bestimmungen hingewiesen: 
Der nat¿rliche Ablauf wild abflieÇenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundst¿ck darf nicht 
zum Nachteil eines hºher liegenden Grundst¿cks behindert werden. Der nat¿rliche Ablauf wild 
abflieÇenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundst¿cks verstªrkt oder 
auf andere Weise verªndert werden.  

  (Ä 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). 
Die Ableitung von Abwªssern oder Oberflªchenwasser in oder auf die ºffentlichen StraÇen ist 
unzulªssig. (Ä 49 Abs. 3 StraÇen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(StrWG-MV). 

 
3. Bodenschutz 

 
3.1  Nach Ä 202 BauGB ist unbelasteter Oberboden wªhrend der Bauphase in geeigneter Weise zu 

lagern und im Baugebiet wieder zu verwenden. 
 

 
12.4 Zur Eingr¿nung des Plangebietes ist innerhalb der festgesetzten Anpflanzflªchen eine einreihige, 

standortheimische Laubholzhecke anzupflanzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die 
Pflanzabstªnde innerhalb der Reihe betragen maximal 1 m. 
 

12.5 F¿r die in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 und WA1.2 sowie WA 7 festgesetzten 
Standorte f¿r Baumanpflanzungen sind Anpflanzungen gemªÇ Festsetzung I./ 12.3 
vorzunehmen. Die Anpflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

 
12.6 Die nicht¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen sind, soweit diese Flªchen nicht f¿r eine andere 

zulªssige Nutzung benºtigt werden, als Vegetationsflªchen anzulegen, gªrtnerisch zu gestalten 
und dauerhaft zu unterhalten. Flªchenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergªrten oder 
Steinbeete sind unzulªssig. 

 
12.7 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebiets MI 1 sind die Dachflªchen ab 

einer GrºÇe von 15 mĮ vollstªndig mit einer Dachbegr¿nung mit einem humusierten Aufbau Ó 10 
cm flªchendeckend mit Vegetation zu begr¿nen und dauerhaft zu unterhalten. Es ist eine 
extensive Begr¿nung der Dachflªchen mit Sedum-Gras-Krªutermischungen vorzunehmen. 
Ausgenommen sind verglaste Flªchen und technische Aufbauten; Flªchen unterhalb von 
Solaranlagen sind gemªÇ Satz 1 zu begr¿nen.  

 
12.8  Zuordnung der Ersatzbªume f¿r Rodungen  
 F¿r 15 Baumrodungen werden folgende Ersatzpflanzungen zugeordnet.  

- die festgesetzten 5 Baumanpflanzungen im Bereich des Gebietes WA 1.1 (5 von 20 
Ausgleichspflanzungen). 

- die festgesetzten 12 Baumanpflanzungen im Bereich der ºffentlichen Gr¿nflªchen werden 
den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 6 und MI 1 zugeordnet (12 von 20 
Ausgleichspflanzungen). 

- die festgesetzten 3 Baumanpflanzungen im Allgemeinen Wohngebiet WA 7 (3 von 20 
Ausgleichspflanzungen). 

 
13. Flªchen f¿r Versorgungsanlagen  
 (Ä 9 Abs. 1 Nr. 12 und Nr. 14 BauGB) 
 

Innerhalb der festgesetzten Flªche f¿r Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
"Fernwªrme" ist die Errichtung eines Schornsteins mit einer Hºhe von maximal 20,00 m 
zulªssig. 
 

14.  Hºhenlage Baugebiet  
 (Ä 9 Abs. 3 BauGB) 
 

Die Flªchen der festgesetzten Baugebiete d¿rfen flªchig bis zu einer Gelªndehºhe von          
14,50 m ¿ NHN angehoben werden.  
 
 

II. ¥RTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
 Durch den Bebauungsplan wird auf Grundlage von Ä 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit ÄÄ 84 
und 86 LBauO M-V folgende ºrtliche Bauvorschrift erlassen. 
 

1. Anforderungen an die ªuÇere Gestaltung baulicher Anlagen  
(Ä 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)  
 

1.1 Dªcher 
 

1.1.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebiets MI 1 sind nur Flachdªcher mit 
einer Dachneigung von maximal 5Á oder flach geneigte Dªcher mit einer Dachneigung von 
maximal 15Á zulªssig.  

 
1.1.2 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebiets MI 1 sind die Dªcher ab einer 

GrºÇe von 15 mĮ nur vollstªndig mit einer Dachbegr¿nung zulªssig. Ausgenommen sind 
verglaste Flªchen und technische Aufbauten; Flªchen unterhalb von Solaranlagen sind gemªÇ 
Satz 1 zu begr¿nen. 

 
1.2. Fassaden 
 

1.2.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1.1, WA 1.2 und MI 1 sind die Fassaden der 
Gebªude nur im Erscheinungsbild eines Verblendmauerwerks, ausgebildet durch Vollziegel oder 
Verwendung von Riemchen, in Farben rot-bunt, grau-bunt und braun-bunt zulªssig. Auf einem 
Anteil bis zu 25 % je Fassadenseite sind andere Fassadenausf¿hrungen zulªssig. 

 
1.2.2  Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 2.1, WA 2.2, WA 3, WA 4, WA 5, WA 6, WA 7 sind 

die Fassaden nur als geputzte AuÇenwandflªchen in den Farbtºnen abgetºntes WeiÇ, helles 
Grau und helles Beige wie folgt zulªssig: 

- PerlweiÇ (gleich RAL 1013), 
- Hellelfenbein (gleich RAL 1015) 
- Steingrau (gleich RAL 7030), 
- Kieselgrau (gleich RAL 7032), 
- Lichtgrau (gleich RAL 7035), 
- Achatgrau (gleich RAL 7038), 
- Seidengrau (gleich RAL 7044), 
- Telegrau (gleich RAL 7047), 
- CremeweiÇ (gleich RAL 9001), 
- GrauweiÇ (gleich RAL 9002), 
- PapyrusweiÇ (gleich RAL 9018), 

Auf einem Anteil bis zu 25 % je Fassadenseite sind andere Fassadenausf¿hrungen zulªssig. 
 
1.2.3  Garagen und Nebengebªude sind neben den zulªssigen Fassaden auch mit Holzfassaden 

zulªssig. 
 
2. Gestaltung der Plªtze f¿r bewegliche Abfallbehªlter  

(Ä 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 
 
Standplªtze f¿r bewegliche Abfallbehªlter sind im Vorgartenbereich (zwischen ºffentlicher 
StraÇe und straÇenseitiger Gebªudeflucht) nur zulªssig, wenn sie zur ºffentlichen 
Verkehrsflªche optisch abgeschirmt sind. 
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